
Werkverkehrsversicherung.
Prämienübersicht.
Stand 11/2019

Anwendung

Dieser Tarif gilt bis einschließlich 10 Fahrzeuge (bei über 10 Fahrzeugen Anfrage an Direktion).

Geltungsbereich

A: Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Dänemark, 
Frankreich, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, 
Österreich, Polen, Schweiz, Tschechien

B: Europa (geographisch), ausgenommen die folgenden 
Länder: Moldawien, Russland, Türkei (asiatischer Teil), 
Ukraine, Weißrussland

Ihre Ladung ist bei uns in guten 
Händen – mit dem Kompakt- 
oder PremiumSchutz.

KompaktSchutz Mindestbeitrag 150 € p.a.

Versicherungssumme 
(auf Erstes Risiko)

A B

bis 10.000 €
ab 10.000 €
ab 20.000 €
ab 30.000 €
ab 40.000 €
ab 50.000 €
ab 75.000 € bis 100.000 €

2,40 %
2,16 %
2,04 %
1,92 %
1,80 %
1,68 %
1,56 %

3,00 %
2,70 %
2,55 %
2,40 %
2,25 %
2,10 %
1,95 %

Rabatte Mindestbeitrag 125 € p.a.

Ausschluss Diebstahl
Ausschluss Unfall während 
Be- und Entladen

15 %

15 %

PremiumSchutz Mindestbeitrag 250 € p.a.1)

Versicherungssumme 
(auf Erstes Risiko)

A B

bis 10.000 €
ab 10.000 €
ab 20.000 €
ab 30.000 €
ab 40.000 €
ab 50.000 €
ab 75.000 € bis 100.000 €

3,00 %
2,70 %
2,55 %
2,40 %
2,25 %
2,10 %
1,95 %

3,75 %
3,37 %
3,19 %
3,00 %
2,81 %
2,62 %
2,44 %

Rabatte Mindestbeitrag 250 €

Ausschluss Diebstahl 15 %
1) Bis einschließlich 10 Fahrzeuge Reduzierung auf 250 €. Bei mehr Fahrzeugen 

 wenden Sie sich bitte an die Direktion. Die Mindestbeiträge dürfen nicht 
 unterschritten werden. Die Beiträge erhöhen sich um die gesetzliche 
 Versicherungssteuer. Unterjährige Versicherungen werden nicht übernommen. 
Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr.

Entschädigungsgrenze Kompakt-/ PremiumSchutz

Für Schäden durch Diebstahl / Vandalismus je 
 Schadenereignis

Die Versicherungssumme, höchstens jedoch 100.000 €

Für Schäden durch Diebstahl / Vandalismus nach 
Aufbruch einer Werkzeugkiste bzw. eines Staufaches

Maximal 5.000 €
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Werkverkehrsversicherung.
Versicherungsumfang.
Die Vertragsgrundlagen sind die AVB Werkverkehr 2020.2)

Versicherte Sachen

Versichert sind:
 • betriebsübliche Sachen (Waren und Vorräte) ein-

schließlich Ersatzteile und Zubehör sowie deren 
Verpackungen,

 • die kaufmännische und technische Betriebseinrich-
tung, wie z. B. Werkzeuge und Messgeräte,

 • Datenträger, die ihrer Bestimmung nach auswechsel-
bar sind, und die darauf gespeicherten serienmäßig 
hergestellten Standardprogramme,

 • individuelle Programme und Daten, die von Ihnen 
selbst oder in Ihrem Auftrag eigens für Ihren Betrieb 
erstellt worden sind, und Kopierschutzstecker 
 (Dongles) einschließlich der Kosten für neuerlichen 
Lizenzerwerb mit einer Entschädigungsgrenze je 
Schadenereignis von insgesamt 1.500 €,

 • Gebrauchsgegenstände und Reisegepäck der 
 Betriebsangehörigen mit einer Entschädigungsgrenze 
je Schadenereignis von 1.000 €.  
Nicht versichert ist Bargeld.

 • nachträglich fest eingebaute Fahrzeugteile wie z. B. 
Regal- oder Schubladensysteme mit einer Entschädi-
gungsgrenze je Schadenereignis von 5.000 € (sub-
sidiär). Ausgenommen sind jedoch Sachen der Funk- 
und Informationstechnik wie z. B. Navigations- und 
GPS-Geräte, Tablets und Bildschirme.

 • Mehrkosten bis 5.000 €

2) Bitte beachten Sie die jeweiligen Tarifbestimmungen der Württembergischen 
Versicherung AG. Die Prämienübersicht gilt bis auf Widerruf.

Nicht versicherbare Sachen und anfragepflichtige 
Sachen (Waren und Vorräte)

Nicht versicherbare Sachen:
 • Valoren (Bargeld, Wertpapiere, Sachen aus 

 Edelmetallen etc.).
 • Waren, die auf Jahrmärkten oder von fliegenden 

Händlern zum Kauf angeboten werden.

Anfragepflichtige Sachen:
 • Kunstgegenstände, Kraftfahrzeuge, lebende Tiere und 

Pflanzen, Unterhaltungselektronik und Telekommuni-
kationsgeräte (hierzu gehören auch Handys), Spirituo-
sen, Champagner, Tabakwaren, Leder- und Pelzwaren.

Erläuterungen zum Versicherungsschutz

Der Versicherungsschutz für die versicherten Sachen 
beginnt, sobald diese vom Absendungsort zur unverzügli-
chen Beförderung entfernt werden. Die Versicherung 
endet, sobald die versicherten Sachen am Ablieferungsort 
an die Stelle gebracht sind, die der Empfänger bestimmt 
hat. Unabhängig dieser Regelung besteht Versicherungs-
schutz solange sich die versicherten Sachen im Fahrzeug 
befinden. Folgende Kosten gelten mit 50.000 € auf Erstes 
Risiko mitversichert:
 • Schadenabwendungs- und Minderungskosten,
 • Aufräumungs-, Bergungs-, Beseitigungs- und 

 Vernichtungskosten,
 • Mehrkosten durch Preissteigerungen, Überstunden, 

Sonntags- und Feiertags- und Nachtarbeit sowie Eil-, 
Express- und Luftfracht.

Weitere Highlights sind:
 • Deckung rund um die Uhr,
 • Versicherung aller Transporte mit eigenen, gemieteten, 

geleasten und geliehenen Fahrzeugen,
 • Keine Einzel- oder Kennzeichennennung der Fahrzeuge,
 • Versicherungsschutz auch am Domizil (immer solange 

sich die versicherten Sachen im Fahrzeug befinden).

Selbstbeteiligung

KompaktSchutz:
 • Generell
 • Unfall während des Be- und 

Entladens
 • Diebstahl/Vandalismus während 

der Nachtzeit (24 – 06 Uhr)

ohne SB

250 €

20 % mind. 250 €

PremiumSchutz:
 • Generell
 • Handelt es sich um Gefahren,  

die über den KompaktSchutz 
versichert sind, z. B. Transport-
mittelunfall

 • Diebstahl/Vandalismus während 
der Nachtzeit (24 – 06 Uhr)

250 €

ohne SB

20 % mind. 250 €


